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Der Weg zum Führerausweis Kategorie G 
 

 
 

 

 
Landwirtschaftliche Motorfahrzeuge mit einer Höchstge- 
schwindigkeit bis 30 km/h bzw. bis 40 km/h (Code G40) 
 

 
 
Anschriften Verkehrsamt des Kantons Schwyz 
 

 Schlagstrasse 82 
Postfach 3214 
6431 Schwyz 

Prüfstelle Pfäffikon 
Gwattstrasse 3 
8808 Pfäffikon 

Öffnungszeiten Montag – Donnerstag 
07.30 – 11.30 
13.00 – 17.00 

Montag - Donnerstag 
07.30 – 11.30 
13.00 – 17.00 

 Freitag durchgehend 
07.30 – 16.00 

Freitag durchgehend 
07.30 – 16.00 

Telefon 041 819 21 33 041 819 17 53 

Internet 
 

E-Mail 

www.sz.ch/verkehrsamt 
 

vasz@sz.ch 

 

  

http://www.sz.ch/verkehrsamt
mailto:vasz@sz.ch
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q&esrc=s&source=images&cd&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A//de.blog.tec24.com/2013/01/traktoren-neue-abgasnorm-ab-dem-01-januar-2013/&ei=gJdtVePoNoH4yQOVvYGoCw&bvm=bv.94455598%2Cd.bGQ&psig=AFQjCNEAVeCOPA0tJb5fb0qWf1wIhJnSSg&ust=1433331963008145
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Kategorie G: Landwirtschaftliche Motorfahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 30 
km/h sowie gewerblich immatrikulierte Arbeitskarren, Motorkarren und Traktoren mit einer 
Höchstgeschwindigkeit bis 30 km/h auf landwirtschaftlichen Fahrten, unter Ausschluss 
der Ausnahmefahrzeuge. 
 
Kategorie G40: Zusätzliche Berechtigung der Kategorie G; Landwirtschaftliche 
Motorfahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 40 km/h. 
 
 
Der Weg zum Führerausweis der Kategorie G 
 

Das Mindestalter beträgt 14 Jahre. 
 
Das Formular „Gesuch um Erteilung eines Lernfahrausweises“ ist via Internet, beim 
Einwohneramt oder dem Verkehrsamt erhältlich. 
 
Folgendes ist zu beachten: 
 

 Das Formular ist vollständig auszufüllen (Personalien / Beantwortung aller Fragen); 

 Das vollständig ausgefüllte Formular ist dem Einwohneramt der Wohnsitzgemeinde 
vorzulegen, welche die Personalien überprüft und bestätigt (entfällt bei Personen, 
welche schon einen Lernfahr- oder Führerausweis besitzen) 

 Anschliessend sind die Augen bei einem Optiker oder einem Augenarzt zu kontrollieren 
(entfällt bei Personen, welche schon einen Lernfahr- oder Führerausweis besitzen) 

 Bevor das Gesuchsformular dem Verkehrsamt zugestellt wird, ist dieses vom 
Gesuchsteller sowie von einem Elternteil zu unterschreiben (entfällt bei Personen über 
18 Jahren); 

 Das Formular kann nun unter der Beilage eines farbigen Passfotos dem Verkehrsamt 
zugestellt werden; 

 Nach erfolgter positiver Kontrolle des Gesuchsformulars wird die „Berechtigung zum 
Ablegen der Theorieprüfung der Kategorie G“ erteilt und zugestellt; 

 Nach Erhalt der Berechtigung ist der Gesuchsteller befugt, die Theorieprüfung zu 
absolvieren. Die Anmeldung zur Theorieprüfung kann via Internet oder telefonisch 
erfolgen. 

 
Verkehrsamt Schwyz Prüfstelle Pfäffikon 

Telefon 041 819 21 34 Telefon 041 819 17 53 

 

www.sz.ch/verkehrsamt/anmeldung_theoriepruefung 

 

 Nach der bestandenen Theorieprüfung der Kategorie G wird der Führerausweis per 
Post zugestellt. 

  

https://www.sz.ch/verkehrsamt/gesuch_lernfahrausweis
http://www.sz.ch/verkehrsamt/anmeldung_theoriepruefung
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Ausnahme zum Erwerb des Führerausweises der Kategorie M vor Erreichen des 
Mindestalters 
 

Der Führerausweis der Kategorie M kann unter bestimmten Voraussetzungen vor dem 
Erreichen des 14. Altersjahrs erteilt werden. Weitere Infos dazu finden Sie beim „Gesuch 
um Erteilung des Mofa-Führerausweises vor dem 14. Altersjahr“. 
 
Die Vorgehensweise ist dieselbe wie bei über 14-jährigen Fahrzeuglenkern. Zu dem 
Formular „Gesuch um Erteilung eines Lernfahrausweises“ ist zusätzlich das „Gesuch um 
Erteilung des Mofa-Führerausweises vor dem 14. Altersjahr“ auszufüllen und mit der 
Bestätigung der zuständigen Schulbehörde dem Verkehrsamt einzureichen. 
 
Nach bestandener Theorieprüfung wird der Führerausweis für die Kategorie M erteilt. 
Wurde die Theorieprüfung der Kategorie G absolviert, wird auf das vollendete 14. Altersjahr 
der Führerausweis der Kategorie G zugestellt. 
 
Wichtig: Personen, welche das 14. Altersjahr noch nicht erreicht haben, ist es nur 
gestattet, Fahrzeuge der Kategorie M frühzeitig zu lenken. Jegliche Fahrzeuge, welche 
unter die Kategorie G fallen, dürfen erst mit dem Erreichen des Mindestalters von 14 
Jahren und einem gültigen Führerausweis der Kategorie G gelenkt werden. 
 
 
Zusätzliche Berechtigung G40 
 

Mit dem Führerausweis Kategorie G und erfolgreich absolviertem Fahrkurs G40 können 
landwirtschaftliche Ausnahmefahrzeuge und Landwirtschaftstraktoren sowie gewerblich 
immatrikulierte Traktoren mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 40 km/h auf 
landwirtschaftlichen Fahrten gelenkt werden. Nach dem Absolvieren des G40-Fahrkurses 
wird der Code G40 im Führerausweis nachgetragen. 
 
Weitere Informationen zum Fahrkurs G40 sind auf der Homepage unter 
www.agrartechnik.ch zu finden. 
 
 
Kosten zum Erlangen des Führerausweises der Kategorie G 

Zulassungsbestätigung inkl. Führerausweis Fr. 60.-- 

Theorieprüfung Fr. 30.-- 

Eintrag Code G40 in bestehenden FAK Fr. 25.-- 

 

Bereits heute wünschen wir zur Prüfung viel Erfolg! 

 

Verkehrsamt des Kantons Schwyz 

https://www.sz.ch/verkehrsamt/mofa-fuehrerausweis
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https://www.sz.ch/verkehrsamt/mofa-fuehrerausweis
http://www.agrartechnik.ch/

